
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 
 

Vorlage Nr. 448/06 
 
 

Betreff: 
 

Neuanlage des Kinderspielplatzes "Wohnpark Dutum" 
Aufhebung eines Sperrvermerkes 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

24.10.2006 Berichterstattung 
durch: 

Frau Ehrenberg 
Herrn Schöpper 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2105 Öffentliche Spielplätze 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

80.000,00 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt 2105-07 in Höhe von 80.000,00 € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 448/06 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss hebt den Sperrvermerk für das Projekt 2105-07 
„Ausbau Kinderspielplatz Wohnpark Dutum“ in Höhe von 80.000,00 € auf. 
 
 
Begründung: 
  
Der Kinderspielplatz im Wohnpark Dutum soll in diesem Jahr ausgebaut werden. 
Der Unterausschuss „Kinderspielplätze“ und der Jugendhilfeausschuss haben da-
zu die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die Mittel für den Ausbau des Kinder-
spielplatzes wurden über den städtebaulichen Vertrag eingenommen und stehen 
im Haushaltsplan 2006 in Höhe von 80.000,00 € zur Verfügung. 
 
Die Detailplanungen sind mit den Bürgern vor Ort abgestimmt. 
 
Mit dem Bau des Spielplatzes wird die Zahl der Spielplätze in Rheine nicht an-
steigen, da im Gegenzug an anderer Stelle ein Spielplatz stillgelegt wurde. 
 
Die Verkehrssicherheitspflicht kann daher in vollem Umfang gewährleistet wer-
den. 
 
 


